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1.  Bedienungsgebiete 
 

1.  Bedienungsgebiet 

1.1 Bedienungsgebiete nach Stadtfahrplänen 
 Für Fahrgäste im Verbundgebiet werden die zehn Fahrplan-

Bereiche in 26 Stadtfahrpläne gegliedert, je für eine Großstadt 
oder für mehrere Städte zusammen oder für ein Kreisgebiet; es 
gelten die kommunalen Grenzen.Stadtfahrpläne enthalten alle 
Linien im Bedienungsgebiet, alle Linien in die Nachbarstädte und 
wichtige Anschluss-Linien ausnahmsweise auch in verkürzter 
Darstellung. Alle Stadtfahrpläne sind nach Fahrplan-Bereichen 

1.1 Bedienungsgebiete nach Stadtfahrplänen 
 Das Verbundgebiet ist in zehn Fahrplan-Bereiche mit  28 

Fahrplanbüchern gegliedert, je für eine Großstadt oder für 
mehrere Städte zusammen oder für ein Kreisgebiet; es gelten die 
kommunalen Grenzen. 

 Stadtfahrpläne enthalten alle Linien im Bedienungsgebiet, alle 
Linien in die Nachbarstädte und wichtige Anschluss-Linien auch in 
verkürzter Darstellung. Alle Stadtfahrpläne sind nach Fahrplan-
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geordnet und mit einer zweistelligen Ordnungsnummer 
katalogisiert. Der Verbundfahrplan erhält bereichsübergreifend die 
Ordnungsnummer 99. 

 Herausgeber sind die unter 1.3 federführenden Verbund-
Unternehmen. 

 

Bereichen geordnet und mit einer zweistelligen Ordnungsnummer 
katalogisiert. Der Verbundfahrplan erhält bereichsübergreifend die 
Ordnungsnummer 99. 

 Herausgeber sind die unter 1.3 genannten federführenden 
Verbund-Unternehmen. 

 

1.2 Erscheinungsweisen 
 Fahrplanbücher im VRR erscheinen in der Regel zum 

Hauptfahrplanwechsel am 1. Schultag im Januar. Der Termin wird 
im „Fahrplanjahr VRR“ (Anhang 16) bekannt gegeben. Weitere 
Fahrplan-Informationen veröffentlichen die Verbund-Unternehmen 
nach Bedarf z.B. zu Weihnachten und Neujahr, jedoch auf eigene 
Veranlassung. Wenn Verbund-Unternehmen aus lokalen Gründen 
abweichend davon zu einem anderen Zeitpunkt einen 
Fahrplanwechsel durchführen, stimmen sie die Fahrplan-
Information mit der VRR-GmbH ab. 

1.2 Erscheinungsweisen 
 Fahrplanbücher und Änderungshefte werden  einmal jährlich im 

Dezember/Januar oder im Mai/Juni herausgegeben. 
Abweichungen sind nur aus zwingenden Gründen vorzunehmen. 
Die Termine werden im „Fahrplanjahr VRR“ (Anhang18) bekannt 
gegeben. Weitere Fahrplan-Informationen veröffentlichen die 
Verbund-Unternehmen nach Bedarf z.B. zu Weihnachten und 
Neujahr, jedoch auf eigene Veranlassung.  

 
 

1.3 Federführende Verbund - Unternehmen 
 Die fehlerfreie und rechtzeitige Belieferung der jeweils 
 federführenden Verbund-Unternehmen  mit Satzdateien 
 verantworten die beteiligten  Nachbarbetriebe.  

1.3 Federführende Verbund - Unternehmen 
         Die federführenden Unternehmen informieren die 

Nachbarunternehmen über die Liefertermine bzw. den 
Redaktionsschluss. Die fehlerfreie und fristgerechte Belieferung 
der jeweils federführenden Verbund-Unternehmen mit Satzdateien 
verantworten die beteiligten Nachbarbetriebe.  
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2. Inhalte 2. Inhalte 
 

2.1 Inhaltsverzeichnis 
 Die Inhalts-Teile 2.2 bis 2.16 werden in einheitlicher, paginierter 

Abfolge dargestellt. 
 "Hinweise an Fahrplan-Leser" erscheinen im Kasten unterhalb 

des Inhaltsverzeichnisses. (Text) 

2.1 Inhaltsverzeichnis 
 Die Inhalts-Teile 2.2 bis 2.15 werden in einheitlicher, paginierter 

Abfolge dargestellt. (Anhang 2). 
 

2.2 Fahrgastanrede 
 Sie enthält Allgemeines und Hinweise auf Neuerungen und 

Änderungen im Leistungsangebot und wird mit der Firma und 
dem Unternehmens-Symbol des federführenden Unternehmens 
und dem Zusatz „im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ 
abgeschlossen. 

2.2 Fahrgastanrede / Neuerungen 
 Sie enthält Allgemeines, Hinweise auf Neuerungen und 

Änderungen im Leistungsangebot und Hinweise auf die Broschüre 
für Neueinsteiger. Die Fahrgastanrede wird mit der Firma und dem 
Unternehmens-Symbol des federführenden Unternehmens und 
dem Zusatz „im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ abgeschlossen. 

2.3 Kundendienst, Unternehmens-Logo 
 In einer Tabelle werden die Firmenlogos, die Anschriften und die 

wissenswerten Telefonnummern der verkehrsführenden 
Unternehmen und der VRR-GmbH dargestellt. 

 

2.3 Kundendienst, Unternehmens-Logo  
 Die erste Kundendienstseite informiert ausführlich über den für 

das Fahrplanbuch federführenden Betrieb und ggf. über die 
wichtigsten Nachbarbetriebe (Anhang 3). Auf der nächsten Seite 
werden alle weiteren VRR-Verkehrsunternehmen des 
Bedienungsgebietes in Kurzform mit Logo und Adresse 
aufgelistet. 

2.4 Verzeichnis der Vertriebsstellen 
 An die allgemeinen Hinweise über VRR-Vertriebsstellen und ihr 
 Sortiment schließt das Verzeichnis der Vertriebsstellen an. Die 
 Liste wird in alphabetischer Reihenfolge dargestellt, getrennt 
 nach Städten und Stadtteilen.  

2.4 Verzeichnis der Vertriebsstellen 
 An die allgemeinen Hinweise über VRR-Vertriebsstellen und ihr 

Ticket-Sortiment schließt das Verzeichnis der Vertriebsstellen an. 
Die Liste wird in alphabetischer Reihenfolge dargestellt, getrennt 
nach Städten und Stadtteilen (Anhang 4).  

2.5 Informationen zu Fahrausweisangeboten, Tickets und 
Preisstufen 

2.5 Informationen zu Fahrausweisangeboten, Tickets und 
Preisstufen 

2.5.1 Fahrausweisangebote 
 Hier werden die Bezeichnungen der Fahrausweise genannt und
 ihre Anwendungsmöglichkeiten näher beschrieben.  

2.5.1 Fahrausweisangebote 
 Hier werden die Bezeichnungen der Fahrausweise genannt und 

ihre Nutzungsbedingungen näher beschrieben.  

2.5.2 Tickets im Verkehrsverbund 
 Alle im Geltungsbereich des Stadtfahrplans angebotenen 
 Tickets werden tabellarisch dargestellt. 

2.5.2 Tickets im Verkehrsverbund 
 Alle im Geltungsbereich des Stadtfahrplans angebotenen VRR-

Tickets werden tabellarisch dargestellt. 
 

2.5.3 Verbundtarifraum und Preisstufen 
 Die Seite „Verbundtarifraum“ stellt geografisch die Tarifgebiete mit 
Name und Nummer dar. Die „Preisstufenübersicht A“ informiert 

2.5.3 Verbundtarifraum und Preisstufen 
 Formulierung erfolgt nach der Tarifstrukturreform. 
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tabellarisch über Fahrtziele im Nahbereich. Die „Preisstufenübersicht“ 
informiert tabellarisch über Fahrtziele im übrigen Verbundtarifraum. 

2.5.4 Übergangstarife 
 Sofern im Geltungsbereich des Stadtfahrplanes Übergangstarife 

angewendet werden, schließen sich diese als „weitere tarifliche 
Regelungen für den Übergangstarif“ an die Informationen über 
Verbundtarifraum, Fahrausweisangebote, Ticketpreise  an. 

2.5.4 NRW-Tarife / Übergangstarife  
 NRW-Tarife und ggf. Übergangstarife schließen sich  als „weitere 

tarifliche Regelungen“  an die Informationen über 
Verbundtarifraum, Fahrausweisangebote, Ticketpreise  an 

2.6 Sonstige tarifliche Regelungen 
 Auf diesen Seiten beschreibt der VRR die Regeln, die für Kinder, 

mobilitätseingeschränkte Personen und für die Beförderung von 
Fahrrädern in den Fahrzeugen der VRR-Verkehrsunternehmen 
gelten. 

 Sie heben die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen 
hervor, die im VRR entweder besonders fahrgastfreundlich 
gestaltet oder für die große Gruppe der mobilitätseingeschränkten 
Personen wissenswert sind. 

 Diese Seiten sollen in den Inhaltsverzeichnissen 
 gekennzeichnet werden 

(2.6) Sonstige tarifliche Regelungen- entfällt und Zahl wird ersetzt 
2.6 Service Seiten 
 

 2.6.1 Sonstige Regelungen 
 Auf diesen Seiten beschreibt der VRR die tariflichen Regeln, z.B. 

für Kinder, mobilitätseingeschränkte Personen, Mobilitätsgarantie 
und Fahrradbeförderung. Zusätzliche Service-Leistungen und 
örtliche Besonderheiten der Verkehrsunternehmen, z.B. Halten auf 
Zuruf, Anschlussgarantie, Taxi-Ruf-Service und Car-Sharing 
werden auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt. 

 2.6.2 Fahrplanbücher im VRR und Fahrplanbereiche 
 Die aktuellen Stadtfahrpläne und deren Erscheinungstermine 

werden aufgelistet (Anhang 9). 
 

 2.6.3 Ferien 
 In einer Übersicht werden die Termine der Schulferien im 

laufenden und im kommenden Jahr veröffentlicht. 
 

2.7 Service-Seiten 
 Diese Seiten beinhalten zusätzliche Informationen oder 

Besonderheiten (z.B. Halten auf Zuruf, Mobilitätsgarantie) im 

2.7 Verzeichnis der Linienwege, Linienplan 
 Das Verzeichnis der Linienwege gibt den Überblick über das 

Leistungsangebot im Bedienungsgebiet und spiegelt die 
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VRR. Auch örtliche Hinweise des verkehrsführenden 
Verkehrsbetriebes (z.B. Fahrradmitnahme, das Mitführen von 
Hunden) werden hier veröffentlicht. 

 Services mit verbundweiter Gültigkeit, werden vom VRR 
 geliefert. 

Reihenfolge der Fahrplantabellen wieder (Anhang 10). 
 Der Linienplan veranschaulicht das Leistungsangebot im 

Bedienungsgebiet. Linienpläne haben einheitliche Druckbilder 
(nach der "Richtlinie für Linienpläne im Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr") (Anhang 14). 

2.7.1 Fahrplanbücher im VRR und Fahrplanbereiche 
 Die aktuellen Stadtfahrpläne und deren Erscheinungstermine 

werden aufgelistet; eine 
 Übersicht über die Fahrplanbereiche erscheint optional. 

Zu jedem Stadtfahrplan gehört ein aktueller Linienplan. In einigen 
Fahrplanbereichen können aufgrund der Infrastruktur mehrere 
Linienpläne erforderlich sein. 

 

2.7.2 Ferien 
 In einer Übersicht werden die Termine der Schulferien im  

laufenden und im kommenden Jahr veröffentlicht. 
 

 

2.7.3 Frühverbindungen zum Flughafen  / Umgebungsplan 
Flughafen 

 Auf diesen Seiten informiert der VRR über Frühverbindungen und 
den Zugang zu Flugsteigen im Flughafen Düsseldorf. 

 Unternehmen, die in ihrem Fahrplanbuch gesonderte Tabellen für 
Frühverkehrsangebote veröffentlichen, können diese Seiten 
wahlweise dort integrieren. 

 

2.8 Verzeichnis der Linienwege, Linienplan 
 Das Verzeichnis der Linienwege gibt den Überblick über das 

Leistungsangebot im Bedienungsgebiet und spiegelt die 
Reihenfolge der Fahrplantabellen wieder. 

 Der Linienplan veranschaulicht das Leistungsangebot im 
Bedienungsgebiet. Linienpläne haben einheitliche Druckbilder 
(nach der "Richtlinie für Linienpläne im Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr"). 

 Die Linienplan-Dateien werden zentral bei einer vom VRR 
beauftragten Agentur gepflegt. Die Pflegearbeit findet im Dialog 
zwischen dem federführenden VU, der VRR-GmbH und der 
Agentur statt. 

 In jeden Stadtfahrplan wird ein Linienplan eingelegt. In einigen 
Fahrplanbereichen können aufgrund der Infrastruktur mehrere 
Linienpläne erforderlich sein. 

2.8  Verzeichnis der Haltestellen 
  Das Verzeichnis nennt alphabetisch alle Haltestellen der Linien, die 

im Bedienungsgebiet verkehren, getrennt nach Städten (Anhang 5) 
  Zu jedem Haltestellen-Namen gehören: 
 - eine Spalte mit Logos für Haltestellenattribute (z.B. P+R, 

Aufzug) 
 - eine Spalte für das Planquadrat im Linienplan  
 - die bedienenden Linien mit Produkt-Kürzel und Nummer, 

sortiert nach Gattung und Nummer 
 - die Nummer der Wabe(n) 
 

2.9 Verzeichnis der Haltestellen 2.9 Erreichbarkeitsverzeichnis / Straßenverzeichnis (Optional) 
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 Das Verzeichnis nennt alphabetisch alle Haltestellen der Linien, 
die im Bedienungsgebiet verkehren, auch die Städte-Namen 
werden alphabetisch geordnet. 

 Zu jedem Haltestellen-Namen gehören: 
 eine Spalte mit Logos für Haltestellenattribute (z.B.  P+R, 

Aufzug) 
 eine Spalte für das Planquadrat im Linienplan  
 -die bedienenden Linien mit Produkt-Kürzel und Nummer, sortiert 

nach Gattung und Nummer 
 -die Nummer der Wabe(n) 

  Die Kenntnis, dass öffentliche Einrichtungen zumeist bequem mit 
Bussen und Bahnen erreicht werden können, erhöht den Nutzen 
des öffentlichen Nahverkehrs. Die Verbund-Unternehmen können 
angeben, wie z. B. Ämter, Behörden, Schulen, Theater und 
Museen, Krankenhäuser, Heime und Friedhöfe, Stadien, Bäder, 
Parks und Straßen mit Bussen und Bahnen erreicht werden 
können. Die Liste wird analog dem Verzeichnis der Haltestellen 
dargestellt. 

 

2.10 Erreichbarkeitsverzeichnis / Straßenverzeichnis 
 Die Kenntnis, dass öffentliche Einrichtungen zumeist bequem mit 

Bussen und Bahnen erreicht werden können, erhöht den Nutzen 
des öffentlichen Nahverkehrs. Die Verbund-Unternehmen sollten 
angeben, wie z. B. Ämter, Behörden, Schulen, Theater und 
Museen, Krankenhäuser, Heime und Friedhöfe, Stadien, Bäder, 
Parks und Straßen mit Bussen und Bahnen erreicht werden 
können. 

 Die Liste wird analog dem Verzeichnis der Haltestellen 
dargestellt. 

2.10 Haltestellenplan / Umgebungsplan 
 Die im Internet angebotenen Pläne können auch im                
 Stadtfahrplan abgebildet werden. Diese Dateien werden   
 zentral bei einer von der VRR AöR (nachfolgend VRR)  
 beauftragten Agentur gepflegt. Die Pflegearbeit findet im  
 Dialog zwischen dem federführenden VU, dem VRR und  
 der Agentur statt. Das Verkehrsangebot an  
 Verknüpfungspunkten soll mit Nummern für Bus- und  
 Bahnsteige, Nummern der bedienenden Linien und  
 Wegeskizzen erkennbar sein. Es sollten nur die  
 wichtigsten Pläne aufgenommen werden (Anhang 6). 

2.11 Haltestellenskizze / Umgebungsplan 
 Die im Internet angebotenen Umgebungspläne können auch im 
 Stadtfahrplan abgebildet werden. Diese Dateien werden zentral 
 bei einer von der VRR-GmbH beauftragten Agentur gepflegt.  Die 
Pflegearbeit findet im Dialog zwischen dem federführenden  VU, der 
VRR-GmbH und der Agentur statt. Das  Verkehrsangebot an 
Verknüpfungspunkten soll mit Nummern  für Bus- und Bahnsteige, 
Nummern der bedienenden Linien und  Wegeskizzen erkennbar sein. 
 
 

2.11 P+R und B+R an Schnellverkehrs-Haltestellen 
 Informationen zu P&R und B&R werden im  

Haltestellenverzeichnis dargestellt. 
 

2.12 P+R und B+R an Schnellverkehrs-Haltestellen 
 Eine Skizze zeigt die P+R -Plätze und die Fahrradabstellplätze im 

Bedienungsgebiet. 
 Die Dateien werden zentral bei einer von der VRR-GmbH 

beauftragten Agentur gepflegt. Die Pflegearbeit findet im Dialog 

2.12 Zeichenerklärung 
 Zu den nach Form und Bedeutung vereinbarten Zeichen können 

zusätzliche Kennungen (z. B. Fußnoten) verwendet werden. Sie 
sind auf den Fahrplan-Seiten zu erklären, auf denen sie benutzt 
werden (Anhang 8).  
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zwischen dem federführenden VU, der VRR-GmbH und der 
Agentur statt. 

2.13 Zeichenerklärung, Fahrplanlesetips 
 Verständliche, einheitlich angewendete Zeichen ersetzen 

Erläuterungen und verkürzen die Lesart.Zu den nach Form und 
Bedeutung vereinbarten Zeichen können zusätzliche Kennungen 
verwendet werden. Sie sind auf den Fahrplan-Seiten zu erklären, 
auf denen sie benutzt werden. 

 Die Lesetips helfen, auf dem schnellsten Weg eine 
Fahrtverbindung zu ermitteln. 

2.13 Fahrplantabellen und Linienbänder 
 Linienbänder stehen zu Beginn jeder Linie vor den Fahrplan-

Tabellen. Sie enthalten jede Haltestelle und soweit möglich die 
Wabengrenzen (Anhang 11). 

 Die Fahrplantabellen nennen ebenfalls jede Haltestelle, wenn das 
Papierformat es zulässt; Verknüpfungspunkte erscheinen jedoch 
stets (Anhang 12). 
Streckenabschnitte, auf denen mehrere Linien verkehren,   
z.B. zwischen Bahnhöfen der DB, können als Mischlinie     
zusammengefasst dargestellt werden. Tabellen mit    
Gesamtverkehr erscheinen optional im Anschluss an den  
Tabellenteil Schnellverkehr.Anschlüsse werden in  
Anschlusszeilen mit kleinerer Kursivschrift dargestellt.              
Wenn in den Schulferien der Fahrplan angepasst wird, sind  
eigene Fahrplantabellen hierfür erwünscht. Fallen nur die  
Schülerfahrten fort, genügen Hinweise an den Tabellen. 
In Kursiv-Druck erhalten Fahrplan-Leser Auskunft über    
Haltestellen außerhalb des Verbund-Gebietes; zudem wird  
an weiterführenden Linien die nächste bedeutende  
Haltestelle, ebenfalls kursiv, genannt. 

2.14 Fahrplantabellen und Linienbänder 
 Linienbänder stehen zu Beginn jeder Linie vor den Fahrplan-

Tabellen, wenn notwendig auf gegenüberliegenden und 
aufeinanderfolgenden Seiten. Sie bezeichnen jede Haltestelle und 
soweit möglich die Wabengrenzen. 

 Die Fahrplantabellen nennen ebenfalls jede Haltestelle, wenn das 
Papierformat es zulässt; Verknüpfungspunkte erscheinen jedoch 
stets. 

 Streckenabschnitte, auf denen viele Linien verkehren, z. B. 
zwischen Bahnhöfen der DB, können als Mischlinie 
zusammengefasst dargestellt werden. In diesem Fall steht über 
jeder Fahrt die Liniennummer. 

 Tabellen mit Gesamtverkehr erscheinen im Anschluss an den 
Tabellenteil Schnellverkehr. 

 Wenn in den Schulferien der Fahrplan angepasst wird, sind 

2.14 Aufzunehmende Linien und ihre Reihenfolge 
 Linien des Schnellverkehrs werden den übrigen Linien 

vorangestellt. Das gesamte Angebot wird produktweise/ numerisch 
geordnet. Innerhalb der Produkte wird numerisch geordnet. 
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eigene Fahrplantabellen hierfür erwünscht. Fallen nur die 
Schülerfahrten fort, genügen Hinweise an den Tabellen. 

 In Kursiv-Druck erhalten Fahrplan-Leser Auskunft über 
Haltestellen außerhalb des Verbund-Gebietes; zudem wird an 
weiterführenden Linien die nächste bedeutende Haltestelle, 
ebenfalls kursiv, genannt. 

2.15 Aufzunehmende Linien und ihre Reihenfolge 
 Linien des Schnellverkehrs sollten den übrigen Linien 
 vorangestellt werden. Das gesamte Angebot erscheint  numerisch 
und produktweise geordnet. 

2.15  Stichwortverzeichnis (optional) 
 s. Anhang 13 
 

2.16 Werbung / Verbund-Werbung 
Freie Seiten und Flächen im Stadtfahrplan können die Verbund-
Unternehmen für Werbung nutzen. Federführende Unternehmen 
vereinbaren mit anderen Verbund-Unternehmen und mit der VRR-
GmbH die Aufnahme von Verbund-Werbung in den Stadtfahrplan. 
Über Dritt-Werbung entscheidet jedes Verbund-Unternehmen 
selbst, belegt Seiten und Flächen und handelt die Preise aus. 
Gewinne stehen dem einwerbenden Unternehmen zu. 

2.16 Werbung / Verbund-Werbung 
Freie Seiten und Flächen im Stadtfahrplan können die 
Verbund-Unternehmen für Werbung nutzen. 
Über Dritt-Werbung entscheidet jedes Verbund-Unternehmen 
selbst, belegt Seiten und Flächen und 
handelt die Preise aus. Gewinne stehen dem einwerbenden 
Unternehmen zu. 

 

 2.17  Unternehmensspezifische Informationen 
         Unter Berücksichtigung des vorgegebenen Layouts ist es    
         den Verkehrsunternehmen möglich, in Ergänzung der      
         unter Punkt 2 aufgeführten Inhalte zusätzlich    
         unternehmensspezifische Informationen aufzunehmen. 

3. Gestaltung der Stadtfahrplän 3.  Gestaltung der Stadtfahrpläne 

3.1 Papier 
 Format: 110 mm x 180 mm 
 Einband: 250g/m2  , Bilderdruck, weiß,   
   glänzend,umweltfreundlich 
 Innen:  50 g/m²  höchstens, Schreib    
   mittelfein,umweltfreundlich 

3.1 Papier 
 Format: 110 mm x 180 mm 
 Einband: 250g/m2  , Bilderdruck, weiß  
   glänzend, umweltfreundlich 
 Innen:  50 g/m²  höchstens, Schreib mittelfein,   
   umweltfreundlich 

3.2 Satz 
 Spiegel: 100 mm x 165 mm 
 Schrifttyp: Arial, Helvetika 
 Grad:  6 Punkt, mindestens 

3.2 Satz 
 Spiegel: 100 mm x 165 mm 
 Schrifttyp: Arial, Helvetica 
 Grad:  6 Punkt, mindestens 

3.3 Druck 
 Druck:  Hochformat,normal, beidseiti   

3.3 Druck 
 Druck:  Hochformat, normal, beidseitig 
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   Querformat, Linienbänder,     
  Fahrplantabellen, beidseitig 
 Raster: 20% Tiefe,Kopfleisten, jede zweite   
   Tabellen-Zeile 

   Querformat, Linienbänder,     
  Fahrplantabellen, beidseitig 
 Raster: 20% Tiefe, Kopfleisten und  jede    
   zweite Tabellen-Zeile 

3.4 Bindung 
 Bindung: Rückendrahtheftung, Lumbeck 

3.4 Bindung 
 Bindung: Rückendrahtheftung, Lumbeck 

3.5 Einband 
 Die Titel-Seiten (Umschlagseiten, U1) der Stadtfahrpläne werden 

nach den Maßgaben des Design-Handbuchs für den VRR 
gestaltet und zeigen von oben nach unten: 

 -die Bezeichnung Stadtfahrplan/Fahrplan 
 -das Bild-Element, linksbündig 
 -den Namen des Bedienungsgebietes mit der Fahrplan-Periode, 
 bündig mit dem rechten Bildrand 
 -die Kennung Schutzgebühr (mit Höhe in €) unter dem linken 

Bildrand 
 -das VRR-Logo. 
 Die Rücken der Stadtfahrpläne zeigen, in den Ständen 

angeglichen an die Titelseite, unten das VRR-Logo und, nach 
oben angeordnet, die Bezeichnung Fahrplan / Stadtfahrplan, den 
Namen des Bedienungsgebietes, das Fahrplanjahr und die 
Ordnungsnummer (z.B. für Viersen: 03). Die Seiten U2, U3 und 
U4 bleiben frei oder können beliebig belegt werden.  

 Sinngemäß gilt die Titel-Gestaltung auch für den Verbundfahrplan 
Schnellverkehr. 

3.5  Einband 
 Die Titel-Seiten (Umschlagseiten, U1) der Stadtfahrpläne      
          werden nach den Maßgaben der Anlagen gestaltet und  
          zeigen von oben nach unten: 
 - die Bezeichnung Fahrplan 
 - das Bild-Element, linksbündig, Querformat, Maße: 10 cm in       
          der Breite, die Höhe ergibt sich je nach Platz und Motiv 
 - den Namen des Bedienungsgebietes mit der Fahrplan-   
          Periode, bündig mit dem rechten Bildrand 
 - die Kennung Schutzgebühr (mit Höhe in €) unter dem    
          linken Bildrand Info-Hinweis auf die Service Rufnummer/   
          Internetadresse (optional) 
 - das VRR-Logo unten links und das Logo des   
          federführenden VU unten rechts. 
 Die Rücken der Stadtfahrpläne zeigen, in den Ständen     
          angeglichen an die Titelseite, unten das VRR-Logo und 
          darüber das Logo des federführenden VU, nach oben    
          angeordnet, die Bezeichnung Fahrplan, den Namen des  
          Bedienungsgebietes, das Fahrplanjahr und die  
          Ordnungsnummer (z.B. für Viersen: 03). Die Seiten U2,  
          U3 und U4 bleiben frei oder können beliebig belegt  
          werden. Sinngemäß gilt die Titel-Gestaltung auch für den  
          Verbundfahrplan Schnellverkehr. 
 Der VRR plant in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen die 

redaktionellen Inhalte und die Termine für die Herstellung und 
Auslieferung. 

 Zuständig für die Sammlung der Daten, den Umbruch, die 
Druckausschreibung, Drucküberwachung und für die pünktliche 
Auslieferung der Stadtfahrpläne sind die federführenden Verbund-
Unternehmen (siehe 1.3 dieser Richtlinie). 
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4. Aufgaben und Zuständigkeiten 
 Die Verbund-Unternehmen und die VRR-GmbH veröffentlichen 

gemeinsam Fahrplanbücher für den VRR nach vereinbarten 
Zuständigkeiten. 

 Die VRR-GmbH plant in Abstimmung mit den 
Verkehrsunternehmen die redaktionellen Inhalte und die Termine 
für die Herstellung und Auslieferung. 

 Zuständig für die Sammlung der Daten, den Umbruch, die 
Druckausschreibung, Drucküberwachung und für die pünktliche 
Auslieferung der Stadtfahrpläne sind die federführenden Verbund-
Unternehmen (siehe 1.3 dieser Richtlinie). 

 Die Verbund-Unternehmen und die VRR-GmbH übergeben 
gegenseitig und rechtzeitig die Dateien im *.ps- oder *.pdf-Format 
an die federführenden Unternehmen nach der vereinbarten 
Aufgaben-Teilung. Schriften müssen eingebettet werden. Anstelle 
der Satzdateien im *.ps- oder *.pdf-Format können ggf. auch 
druckfähige Filme, Druckvorlagen oder Reinzeichnungen geliefert 
werden.  

4. Aufgaben und Zuständigkeiten 
 Die Verbund-Unternehmen und der VRR veröffentlichen 

gemeinsam Fahrplanbücher mit den dazugehörigen Linienplänen 
für den VRR nach vereinbarten Zuständigkeiten (s. Anhang 18). 

  Die Verbund-Unternehmen und der VRR übergeben gegenseitig 
und rechtzeitig die Dateien im *.ps- oder *.pdf-Format an die 
federführenden Unternehmen nach der vereinbarten Aufgaben-
Teilung. Schriften müssen eingebettet werden. 

 

4.1 Satzdateien oder Beiträge zum Fahrplan von den Verbund-
Unternehmen 

4.1 Satzdateien oder Beiträge zum Fahrplan von den Verbund-
Unternehmen oder einer beauftragten Agentur 

4.1.1 Nachbarbetriebe 
 Die Nachbarbetriebe liefern dem federführenden Verbund-

Unternehmen Textbeiträge zu Neuerungen und Besonderheiten:  
 (2.2)  Wortbeitrag zur Fahrgastanrede 
 (2.3) Unternehmens-Logo 
 (2.4) Verzeichnis der Vertriebsstellen 
 (2.9) Verzeichnis der Haltestelle´N 
 (2.10) Verzeichnis der Erreichbarkeiten 
 (2.12) P+R und B+R an Haltestellen  
 (2.14) Fahrplan-Tabellen und Linienbänder der eigenen  

 Linien 
 Von dieser Regelung kann in gegenseitiger Absprache  
 abgewichen werden. 

4.1.1 Nachbarbetriebe 
 Die Nachbarbetriebe liefern dem federführenden Verbund-
Unternehmen Textbeiträge zu Neuerungen und Besonderheiten: 
 (2.2) Wortbeitrag zur Fahrgastanrede 
 (2.3) Unternehmens-Logo 
 (2.4) Verzeichnis der Vertriebsstellen 
 (2.8)  Verzeichnis der Haltestellen 
 (2.9)  Verzeichnis der Erreichbarkeiten (optional) 
(2.11) P+R und B+R an Haltestellen  
(2.13) Fahrplan-Tabellen und Linienbänder der eigenen Linien 
 

4.1.2 Federführende Verkehrsunternehmen 
 Das federführende Verbund-Unternehmen liefert alle zum 
 Stadtfahrplan erhaltenen und die eigenen Buchteile an die 

4.1.2 Federführende Verkehrsunternehmen 
         Das federführende Verbund-Unternehmen liefert alle zum   
         Stadtfahrplan erhaltenen und die eigenen Buchteile an die  
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 beauftragte Druckerei: 
 (2.1) Inhaltsverzeichnis 
 (2.4) Verzeichnis der Vertriebsstellen 
 (2.8) Verzeichnis der Linienwege 
 (2.9) Verzeichnis der Haltestellen 
 (2.10) Verzeichnis der Erreichbarkeiten 
 (2.14) Fahrplantabellen und Linienbänder 
 (2.16) Werbung 
4.2 Satzdateien von der VRR-GmbH 
 Die VRR-GmbH liefert: 
 (3.5) Fahrplan-Titelseite und Buchrücken 
 (2.3) Kundendienst, Unternehmens-Logo 
 (2.4) Vertriebsstellen (ohne örtliches Verzeichnis) 
 (2.5) Fahrausweisangebote, Tickets und  Preisstufen 
 (2.6) Ermäßigungen 
 (2.7) Service-Seiten 
 (2.8) Linienplan 
 (2.11) Umgebungspläne von Verknüpfungspunkten 
 (2.12) P+R an Schnellverkehrs-Haltestellen 
 (2.13) Zeichenerklärung, FahrplanlesetipS 
 (2.14) Fahrplan-Tabellen und Linienbänder der Eisenbahn-  
  Schnellverkehrs-Linien(2.16) Verbund-Werbung 
 Einzelne Elemente zu diesen Druckvorlagen z.B. Titel-Foto, 
  Grafik, fordert die VRR-GmbH bei den federführenden 
  Verbund-Unternehmen an. 

         beauftragte Druckerei: 
         (2.1) Inhaltsverzeichnis 
         (2.4) Verzeichnis der Vertriebsstellen 
         (2.7) Verzeichnis der Linienwege 
         (2.8) Verzeichnis der Haltestellen 
         (2.9) Verzeichnis der Erreichbarkeiten (optional) 
         (2.13)Fahrplantabellen und Linienbänder 
         (2.15)Werbung 
4.2 Satzdateien vom VRR oder einer beauftragten Agentur 
 Der VRR liefert: 
 (3.5) Fahrplan-Titelseite und Buchrücken 
 (2.3) Kundendienst, Unternehmens-Logo  
 (2.4) Vertriebsstellen (allgemein, ohne örtliches 
 Verzeichnis) 
 (2.5) Fahrausweisangebote, Tickets und Preisstufen 
 (2.6) Service-Seiten 
 (2.7) Linienplan 
 (2.10) Umgebungspläne 
 (2.12) Zeichenerklärung 
 (2.13) Fahrplan-Tabellen und Linienbänder der 
 Eisenbahnverkehrsunternehmen 
 (2.15) Verbund-Werbung 
 Einzelne Elemente zu diesen Druckvorlagen z.B. Titel-Foto,
 Grafik, fordert der VRR bei den federführenden Verbund-
 Unternehmen an. 

5 Verbundfahrplan Schnellverkehr 
 Die VRR-GmbH ergänzt die Stadtfahrpläne mit einer Darstellung 

der Linien des Schnellverkehrs in der Reihenfolge 

• RegionalExpress 

• RegionalBahn 

• S-Bahn  

• U-Bahn und Schwebebahn 

• SchnellBus 
 

5.  Verbundfahrplan Schnellverkehr 
 Ergänzend zu den Fahrplänen gibt der VRR einen      
  Schnellverkehrsplan heraus, in dem die Linien des  
  Schnellverkehrs in der Reihenfolge 
 - RegionalExpress 
 - RegionalBahn 
 - S-Bahn  
 - U-Bahn und Schwebebahn 
 - SchnellBus 
 dargestellt werden. Die VU stellen dem VRR entsprechende *.ps 

oder *.pdf-Dateien zur Verfügung.  

5.1 Inhalte, Gestaltung 5.1 Inhalte, Gestaltung 
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 Die Inhalte und die Gestaltung sind sinngemäß die gleichen wie in 
den Stadtfahrplänen. 

 Die VRR-GmbH erstellt die Fahrplantabellen und die Linienbänder 
der Eisenbahnverkehrsunternehmen (DB, RegioBahn, DME, 
PEG, etc.) und liefert diese im *.ps- oder *.pdf-Format an die VU. 

 Die Inhalte und die Gestaltung sind sinngemäß die gleichen wie in 
den Stadtfahrplänen. 

 Der Verbundfahrplan enthält bereichsübergreifende Informationen 
und eine ausführlichere Darstellung der SPNV-Linien: 

 - Verbundraumkarte mit Fahrplanbereichen 
 - Frühverbindungen zum Flughafen  mit Umgebungsplan 
 - Darstellung der SPNV-Linien als Mischlinien 
 Der VRR erstellt die Fahrplantabellen und die Linienbänder der 

Eisenbahnverkehrsunternehmen (DB, RegioBahn, PEG, etc.) und 
liefert diese im *.ps- oder *.pdf-Format an die VU. 

5.2 Erscheinungsweise 
 Der Verbundfahrplan Schnellverkehr erscheint analog zum 

Fahrplanwechsel der DB. Änderungen werden bei Bedarf in 
einem Änderungsheft bekannt gemacht. 

 Herausgeber ist die VRR-GmbH. 

5.2 Erscheinungsweise 
 Der Verbundfahrplan Schnellverkehr erscheint analog zum 

Fahrplanwechsel der DB. Änderungen werden bei Bedarf in einem 
Änderungsheft bekannt gemacht. 

 Herausgeber ist die VRR AöR. 

6. Änderungen zu den Stadtfahrplänen 
 Die VRR-GmbH veröffentlicht in einem Änderungsheft je 

Stadtfahrplan rechtzeitig die Änderungen; sie können auch 
bereichsweise zusammengefasst werden und erscheinen jährlich 
bei Bedarf nach Anhang 16 (Fahrplanjahr VRR). 

 Die Verbund-Unternehmen liefern an die VRR-GmbH 
 -die Liste der Neuerungen im Manuskript 
 -die geänderten Fahrplantabellen und Linienbänder im*.ps- oder 

*.pdf-Format. 
 

6.  Änderungen zu den Stadtfahrplänen 
  Der VRR veröffentlicht in einem Änderungsheft je Stadtfahrplan 

rechtzeitig die Änderungen; sie können auch bereichsweise 
zusammengefasst werden und erscheinen jährlich bei Bedarf nach 
Anhang 18 
(Fahrplanjahr VRR). 

 Die Verbund-Unternehmen liefern an den VRR  
 -die Liste der Neuerungen im Manuskript 

-die geänderten Fahrplantabellen und Linienbänder im *.ps-oder 
*.pdf-Format. 

7. Finanzierung, Vertrieb, Erlös 
7.1 Finanzierung 
7.1.1 Stadtfahrpläne 
 Im Rahmen des zur Verfügung stehenden Etats erfolgt jährlich die 

Ermittlung des Anteils für die federführenden 
Verkehrsunternehmen. Die Berechnungsgrundlage ist der 
Betriebsleistungsschlüssel, d. h. die prozentuale Zuordnung aller 
Betriebsleistungen (Zug-/Buskm) zu den im Fahrplanbuch 
dargestellten Linien. 

 Dieses Verfahren ist von der Gesellschafterversammlung der 
kommunalen VU im VRR beschlossen worden. Damit wird die 

7.       Finanzierung, Vertrieb, Erlös 
7.1     Finanzierung 
7.1.1  Stadtfahrpläne 
 Im Rahmen des zur Verfügung stehenden Etats erfolgt    
          jährlich die Ermittlung des Anteils für die federführenden    
          Verkehrsunternehmen. Die Berechnungsgrundlage ist der     
          Betriebsleistungsschlüssel, d. h. die prozentuale   
          Zuordnung aller Betriebsleistungen (Zug-/Buskm) zu den   
          im Fahrplanbuch dargestellten Linien. Dieses Verfahren ist  
          von der Gesellschafterversammlung der kommunalen VU  
          im VRR beschlossen worden. Damit wird die  
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Finanzierungsobergrenze je VU ausgewiesen (siehe Anhang 15). 
 Nach Genehmigung des VRR-Wirtschaftsplans für das jeweilige 

Fahrplanjahr teilt die VRR-GmbH den federführenden 
Verkehrsunternehmen 

 die Höhe des Etats  
 den jeweiligen Prozentanteil nach dem Betriebsleistungsschlüssel 
 und den daraus resultieren Etatanteil mit.  
 Die VRR-GmbH ermittelt jährlich den Bedarf bei allen 

Verkehrsunternehmen und dem Zeitschriftenhandel. Die daraus 
resultierende Stückzahl dient als Richtwert für die Auflagenhöhe 
und wird vom federführenden Verkehrsunternehmen in 
Abstimmung mit den Nachbarbetrieben und der VRR-GmbH 
endgültig festgelegt. 

 Die Stückzahl ist im eigenen wirtschaftlichen Interesse von den 
Verbund-Unternehmen in ausreichender Anzahl für ihre Kunden 
vorzuhalten. Die Verbund-Unternehmen haben Anspruch auf 
Exemplare aller Nachbarbetriebe für den Verkauf und für 
dienstliche oder werbliche Zwecke. 

 Aufträge für die Herstellung von Stadtfahrplänen werden gemäß 
"Verdingungsverordnung für Leistungen - ausgenommen 
Bauleistungen - (VOL)" vergeben. Zuständig sind die 
federführenden Unternehmen. 

          Finanzierungsobergrenze je VU ausgewiesen (siehe  
          Anhang 15). Nach Genehmigung des VRR- 
          Wirtschaftsplans für das jeweilige Fahrplanjahr teilt der  
          VRR den federführenden Verkehrsunternehmen 
           - die Höhe des Etats  
 - den jeweiligen Prozentanteil nach dem        

Betriebsleistungsschlüssel 
  - und den daraus resultieren Etatanteil mit.  
  Der VRR ermittelt jährlich den Bedarf bei allen 

Verkehrsunternehmen und dem Zeitschriftenhandel. Die daraus 
resultierende Stückzahl dient als Richtwert für die Auflagenhöhe 
und wird vom federführenden Verkehrsunternehmen in 
Abstimmung mit den Nachbarbetrieben und dem VRR endgültig 
festgelegt. 

 Die Stückzahl ist im eigenen wirtschaftlichen Interesse von den 
Verbund-Unternehmen in ausreichender Anzahl für ihre Kunden 
vorzuhalten. Die Verbund-Unternehmen haben Anspruch auf 
Exemplare aller Nachbarbetriebe für den Verkauf und für 
dienstliche oder werbliche Zwecke. 

 Aufträge für die Herstellung von Stadtfahrplänen werden
 gemäß "Verdingungsverordnung für Leistungen -    

          ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" vergeben.  
          Zuständig sind die federführenden Unternehmen. 
 
 

7.1.2 Verbundfahrplan Schnellverkehr 
 Die VRR-GmbH finanziert die Herstellung des Verbundfahrplan 

Schnellverkehr. 
 Die Auflagenhöhe ergibt sich aus der jährlich durchgeführten 

Bedarfsabfrage der VRR-GmbH. Die Verbund-Unternehmen 
haben Anspruch auf Exemplare für den Verkauf und für 
dienstliche oder werbliche Zwecke. 

 Aufträge für die Herstellung des Verbundfahrplan Schnellverkehr 
werden gemäß "Verdingungsverordnung für Leistungen - 
ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" vergeben. Zuständig ist 
die VRR-GmbH. 

7.1.2 Verbundfahrplan Schnellverkehr 
          Der VRR finanziert die Herstellung des Verbundfahrplan    
          Schnellverkehr. Die Auflagenhöhe ergibt sich aus der  
          jährlich durchgeführten Bedarfsabfrage des VRR. Die  
          Verbund-Unternehmen haben Anspruch auf Exemplare für  
          den Verkauf und für dienstliche oder werbliche Zwecke.  
          Aufträge für die Herstellung des Verbundfahrplan  
          Schnellverkehr werden gemäß "Verdingungsverordnung  
          für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)"  
          vergeben. Zuständig ist der VRR. 

7.1.3 Änderungshefte 7.1.3  Änderungshefte 
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 Die VRR-GmbH finanziert die Herstellung der Änderungshefte. 
Die Stückzahl wird von der VRR-GmbH abgefragt und mit den 
beteiligten Verkehrunternehmen abgestimmt. Die Verbund-
Unternehmen haben Anspruch auf Exemplare für die Ausgabe 
und für dienstliche oder werbliche Zwecke. 

 Aufträge für die Herstellung von Änderungsheften werden gemäß 
"Verdingungsverordnung für Leistungen - ausgenommen 
Bauleistungen - (VOL)" vergeben. Zuständig ist die VRR-GmbH. 

          Der VRR finanziert die Herstellung eines Änderungsheftes  
          pro Jahr und Unternehmen. Die Stückzahl wird vom VRR  
          abgefragt und mit den beteiligten Verkehrunternehmen  
          abgestimmt. Die Verbund-Unternehmen haben Anspruch  
          auf Exemplare für die Ausgabe und für dienstliche oder  
          werbliche Zwecke. Aufträge für die Herstellung von  
          Änderungsheften werden gemäß "Verdingungsverordnung  
 für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL)" vergeben. 

Zuständig ist der VRR. 

7.1.4 Allgemeine, einheitliche Buchteile 
 Die VRR-GmbH finanziert den Satz und die Lieferung der 

allgemeinen, einheitlichen Buchteile. 

7.1.4 Allgemeine, einheitliche Buchteile 
 Der VRR stellt druckfertige Dateien mit eingebundenen Schriften 

der allgemeinen, einheitlichen Buchteile zur Verfügung.. 

7.2 Vertrieb 
 Fahrplanbücher sind wichtige Informationsquellen. Sie erleichtern 

den Zugang zu Bussen und Bahnen. 
 Die Verbund-Unternehmen sollen zumindest in einer 

Vertriebsstelle alle Stadtfahrpläne und den Verbundfahrplan 
Schnellverkehr anbieten. Die Stadtfahrpläne des eigenen 
Bedienungsgebietes sollen in einem dichten Netz von eigenen 
und fremden Vertriebsstellen erhältlich sein.  

7.2 Vertrieb 
 Fahrplanbücher sind wichtige Informationsquellen. Sie erleichtern 

den Zugang zu Bussen und Bahnen. 
 Die Verbund-Unternehmen sollen zumindest in einer 

Vertriebsstelle alle Stadtfahrpläne und den Verbundfahrplan 
Schnellverkehr anbieten. Die Stadtfahrpläne des eigenen 
Bedienungsgebietes sollen in einem dichten Netz von eigenen und 
fremden Vertriebsstellen erhältlich sein. 

7.2.1 Vertrieb durch Mitarbeiter 
 Die Verbund-Unternehmen bieten Stadtfahrpläne in ihren 

Vertriebsstellen an. Zusätzlich nutzen sie Wege und 
Möglichkeiten, z.B. durch mobile Verkäufer, bei Messen, 
Ausstellungen, Volksfesten und durch das Fahrpersonal. 
Mitarbeiter, die freiwillig Stadtfahrpläne verkaufen, können 
Provisionen erhalten; die Höhe bestimmt das Verbund-
Unternehmen. 

7.2.1 Vertrieb durch Mitarbeiter- entfällt und wird ersetzt 
7.2.1 Vertrieb durch Zeitschriftenhändler 

Stadtfahrpläne sollten überall erhältlich sein, wo Zeitungen   
verkauft werden. Auf diesem Vertriebsweg arbeiten der VRR, die 
Verbund-Unternehmen und die Zeitungsgrossisten zusammen. Die 
Entscheidung über die Belieferung von Grossisten und dem 
Zeitschriftenhandel mit Stadtfahrplänen bleibt dem Verbund-
Unternehmen vorbehalten. 

7.2.2 Vertrieb durch Zeitschriftenhändler 
Stadtfahrpläne sollten überall erhältlich sein, wo Zeitungen 
verkauft werden. Auf diesem Vertriebsweg arbeiten die VRR-
GmbH, die Verbund-Unternehmen und die Zeitungsgrossisten 
zusammen. Die Entscheidung über die Belieferung von 
Grossisten und dem Zeitschriftenhandel mit Stadtfahrplänen bleibt 
dem Verbund-Unternehmen vorbehalten. 

7.2.2  Aufgaben der VRR 
Der VRR koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Verbund-
Unternehmen und dem Zeitschriftenhandel  

          (Bahnhofsbuchhandel / Zeitungsgrossisten) und stimmt  
          mit ihnen die Stückzahlen, Verkaufsprovisionen und  
          Termine für Auslieferung und Abrechnung der  
          Stadtfahrpläne ab.Für den Verbundfahrplan     
          Schnellverkehr legt der VRR als Herausgeber die  
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          Vertriebsmodalitäten für den Zeitschriftenhandel  
          (Bahnhofsbuchhandel / Zeitungsgrossisten) in Absprache  
          mit den Verbund-Unternehmen fest.  

7.2.3 Aufgaben der VRR-GmbH 
 Die VRR-GmbH koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den 

Verbund-Unternehmen und dem Zeitschriftenhandel 
(Bahnhofsbuchhandel / Zeitungsgrossisten) und stimmt mit ihnen 
die Stückzahlen, Verkaufsprovisionen und Termine für 
Auslieferung und Abrechnung der Stadtfahrpläne ab. 

 Für den Verbundfahrplan Schnellverkehr legt die VRR-GmbH als 
Herausgeber die Vertriebsmodalitäten für den Zeitschriftenhandel 
(Bahnhofsbuchhandel / Zeitungsgrossisten) in Absprache mit den 
Verbund-Unternehmen fest.  

7.2.3  Aufgaben der Verkehrsunternehmen 
          Die Verkehrsunternehmen beliefern die Grossisten,  
          veranlassen Nachlieferungen, nehmen nicht verkaufte  
          Stücke zurück und rechnen mit den Grossisten ab. 

7.2.4 Aufgaben der Verkehrsunternehmen 
 Die Verkehrsunternehmen beliefern die Grossisten, veranlassen 

Nachlieferungen, nehmen nicht verkaufte Stücke zurück und 
rechnen mit den Grossisten ab. 

 

7.2.4 Aufgaben der Grossisten 
 Grossisten genießen Gebietsschutz für das Angebot von 

Stadtfahrplänen und des Verbundfahrplans Schnellverkehr. Sie 
beliefern den Zeitschriftenhandel und zusätzlich die 
Vertriebsstellen der Verbund-Unternehmen, die auch Zeitungen 
verkaufen. 

 Die Grossisten liefern bei Bedarf nach, fordern zur vereinbarten 
Zeit unverkaufte Stücke zurück, übergeben sie den Verbund-
Unternehmen und rechnen zum bestimmten Termin mit ihnen ab. 

 Die Grossisten erhalten für ihre Leistung Provisionen, in denen die 
Beträge enthalten sind, die an Zeitschriftenhändler 

 zu zahlen sind. Die Höhe der Provisionen handeln die Beteiligten 
aus. 

7.2.5 Aufgaben der Grossisten 
 Grossisten genießen Gebietsschutz für das Angebot von 

Stadtfahrplänen und des Verbundfahrplans Schnellverkehr. Sie 
beliefern den Zeitschriftenhandel und zusätzlich die 
Vertriebsstellen der Verbund-Unternehmen, die auch Zeitungen 
verkaufen. 

 Die Grossisten liefern bei Bedarf nach, fordern zur vereinbarten 
Zeit unverkaufte Stücke zurück, übergeben sie den Verbund-
Unternehmen und rechnen zum bestimmten Termin mit ihnen ab. 

 Die Grossisten erhalten für ihre Leistung Provisionen, in denen 

7.2.5 Entfällt 
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die Beträge enthalten sind, die an Zeitschriftenhändler zu zahlen 
sind. Die Höhe der Provisionen handeln die Beteiligten aus. 

7.3 Erlös 
 Erlöse aus dem Verkauf von Stadtfahrplänen, Verbundfahrplan 

und Änderungsheften stehen den verkaufenden Verbund-
Unternehmen zu. Den Erlös aus dem Verkauf des 
Verbundfahrplan Schnellverkehr durch den Zeitschriftenhandel 
erhält die VRR-GmbH. 

7.3     Schutzgebühr 
          Die Verkaufspreise (Schutzgebühr) werden vom VRR in  
          Abstimmung mit den federführenden  
          Verkehrsunternehmen vorgegeben. 
 

 7.4.    Erlös 
          Erlöse aus dem Verkauf von Stadtfahrplänen,  
          Verbundfahrplan und Änderungsheften stehen den  
          verkaufenden Verbund-Unternehmen zu. Den Erlös aus  
          dem Verkauf des Verbundfahrplan Schnellverkehr durch  
          den Zeitschriftenhandel erhält der VRR.  

8. Verzeichnis der Anhänge (Muster) 
 
Anhang 1 Titelseite und Buchrücken Stadtfahrplan  
Anhang 2 Kundendienstseite  
Anhang 3 Vertriebsstellenverzeichnis 
Anhang 4 Erreichbarkeits-/Haltestellenverzeichnis 
Anhang 5 Umgebungsplan wichtiger Verknüpfungspunkte 
Anhang 6 P+R  und B+R an Schnellbahn-Haltestellen 
Anhang 7 Zeichenerklärung (erste von 3 Seiten) 
Anhang 8 Übersicht der Stadtfahrpläne 
Anhang 9 Linienwegverzeichnis 
Anhang 10 Linienband 
Anhang 11 Fahrplantabellen 
Anhang 12 Linienplan 
Anhang 13 Titelseite Änderungen zum Stadtfahrplan 
Anhang 14 Titelseite Verbundfahrplan Schnellverkehr 
Anhang 15 Finanzierung nach Betriebsleistungsschlüssel 
Anhang  16 Fahrplanjahr VRR 
 

8. Verzeichnis der Anhänge (Beispiele) 
 
Anhang 1 Titelseite und Buchrücken Stadtfahrplan 
Anhang 2 Inhaltsverzeichnis 
Anhang 3 Kundendienstseite 
Anhang 4 Vertriebsstellenverzeichnis 
Anhang 5 Erreichbarkeits-/Haltestellenverzeichnis 
Anhang 6 Umgebungsplan wichtiger Verknüpfungspunkte 
Anhang 7 Zeichenerklärung (erste von 3 Seiten)   
Anhang 8 Übersicht der Stadtfahrpläne 
Anhang 9 Linienwegverzeichnis 
Anhang 10 Linienband 
Anhang 11 Fahrplantabellen 
Anhang 12 Stichwortverzeichnis 
Anhang 13 Linienplan 
Anhang 14 Titelseite Änderungen zum Stadtfahrplan 
Anhang 15 Titelseite Verbundfahrplan Schnellverkehr 
Anhang 16 Finanzierung nach Betriebsleistungsschlüssel 
Anhang  17 Fahrplanjahr VRR 
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Anlage 9 
 

 
 
 

Anlage 10 
 

 

Anlage 1 
 
 
 
 
  

Anlage 12 
 

 

Anlage 13 
 

 

Anlage 14 
 

 

Anlage 15 
 
 

Anlage 16 
 

 

1 2 3 4 5

gem. Richtlinie

zugeordnete

Zug-Buskm

Mio. in %

11 EVAG 21,483 8,914

13 BtMH 5,028 2,087

2 26 VEST 18,796 7,799

34 HCR 4,645 1,927

31-33 BGS 26,886 11,157

4 41-42 DSW 21,354 8,862

51 HST 9,869 4,095

53 VER 4,157 1,724

61 SR 4,422 1,834

62 SWS 5,053 2,096

64 VGV 3,798 1,576

65 WSW 15,422 6,399

74 BSM 1,915 0,796

71-73 RBG 39,114 16,231

-- KVGM 0,000 0,000

-- VGH 0,000 0,000

81-82 SWN 9,709 4,030

-- BVR * 0,000 0,000

-- SDG 0,000 0,000

91 DVG 15,030 6,237

92 StOAG 11,974 4,969

-- NIAG 0,000 0,000

01 SWK 6,645 2,757

02 NVV 8,813 3,659

03 VVG 6,877 2,851

Summe 240,990 100,000

* vorläufige Betriebsleistungen

Stand: 07. Februar 2002 Anhang 15
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Ermittlung des %-Anteils zur

Aufteilung des Fahrplan-Etats 2002

(Basis: Zuordnung der Betriebsleistungen in den Fahrplanbereichen

auf die in den Gebietskörperschaften/ Gemeinden federführenden Verkehrsunternehmen 

gem. Richtlinie "Die Taschenfahrpläne für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr" 

Fahrplan-

bereich

Ordnungs-

Nr.

Verkehrs-

unter-

nehmen

Anteil VU gem.

BL-Schlüssel Sp. 4



 
 

Neuer Stand 
Anlage 1 

 
Anlage 2 
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Anlage 3 
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Anlage 5 
 

Anlage 6 
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Anlage 7 
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Anlage 9 
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Anlage 11 
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Anlage 15 
 

Anlage 16 
 

 

 
 
 

 

Anlage 17 
 

 

1 2 3 3 4 5

gem. Richtlinie

zugeordnete

Zug-Buskm

in Mio. in %

11 5 EVAG 20,850 8,738

13 11 MHVG 5,490 2,301

2 26 17 VEST 17,978 7,533

31-33; 35 1 BGS 26,927 11,285

34 7 HCR 4,944 2,072

4 41-42 2 DSW21 22,115 9,267

51 6 HST 10,218 4,282

53 4 VER 4,117 1,725

61 14 SR 3,933 1,648

62 16 SWS 5,118 2,144

64 22 VGV 3,798 1,592

65 19 WSW 16,158 6,772

71-73 15 Rheinbahn 38,353 16,072

74 10 BSM 2,025 0,849

-- FDG 0,000 0,000

-- 23 KVGM 0,000 0,000

-- 24 VGH 0,000 0,000

81-82 12 SWN 9,407 3,942

-- 30 BVR 0,000 0,000

-- 21 SDG 0,000 0,000

91 3 DVG 13,982 5,859

92 13 StOAG 11,198 4,693

-- 20 NIAG 0,000 0,000

01 8 SWK 6,424 2,692

02 9 NVV 8,922 3,739

03 18 NVmobil 6,669 2,795

Summe 238,626 100,000

Aufteilung des Fahrplan-Etats 2006

Fahrplan-

bereich

Ordnungs-

Nr.

Verkehrs-

unter-

nehmen

Anteil VU gem.

BL-Schlüssel Sp. 
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